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Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) 
Hiermit ermächtige ich die Schützengesellschaft Kirberg, die jeweils fälligen Beiträge und Gebühren von 
meinem nachstehend bezeichneten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kre-
ditinstitut an, die von der Schützengesellschaft Kirberg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 
Kontoinhaber:   
 
 
Bank: 

 
 
IBAN:                  BIC: 
 

 
Die Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer)  
wird nach erfolgter Aufnahme mitgeteilt. 

Die Hinweise auf der Rückseite habe ich gelesen. 
      Datum      Unterschrift des Kontoinhabers 

 

Beitrittserklärung   
Ich bitte um Aufnahme in die Schützengesellschaft von 1862 Kirberg e.V. und verpflichte mich, die Sport-

ordnung des DSB, die Standordnung und die Satzung anzuerkennen sowie die im Rahmen des Vereinsle-

bens und des Schießsports getroffenen Anweisungen der Schießleitung und des Vorstands zu befolgen  
 

Ein polizeiliches Führungszeugnis liegt bei        wird nachgereicht      
 
 
 
 
 Name   Vorname    

 
 
 

 Straße  H-Nr 

 

 
 PLZ  Wohnort   Ortsteil    

  
   E-Mail  
 

 Geb. am      
   Handy 
 

  
     Telefon 
 
        Die Hinweise auf der Rückseite habe ich gelesen.         
 
 
  
 Datum Unterschrift Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 DE 



 
 
Hinweis: 
 
Eine Aufnahme in die Schützengesellschaft Kirberg ist nur bei vollständig ausgefüllter Bei-
trittserklärung und Einzugsermächtigung möglich. Kopien aller bereits vorhandenen Waffen-
besitzkarten sind beizufügen. Falschangaben können strafrechtliche Folgen nach sich zie-
hen. 
 

Lastschrifteinzug: 
 
Der Lastschrifteinzug des Jahresbeitrags und eventueller Gebühren erfolgt jährlich, am 1. 
Dienstag im Juni. Wenn die Aufnahme in die Schützengesellschaft Kirberg nach dem 1. Mai 
eines Jahres erfolgt, wird der erste Lastschrifteinzug am 1. Dienstag im Dezember vorge-
nommen (halber Jahresbeitrag und eventuelle Gebühren). 
Gläubiger ID der Schützengesellschaft Kirberg: DE06ZZZ00000364969 
Bankverbindung: (VOBA Rhein-Lahn-Limburg) BIC: GENODE51DIE   IBAN: DE65 5709 2800 0034 0107 06 
 
Daten und Datenschutz (Satzung §11) 

 
1. Personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder 

werden im Verein gespeichert, übermittelt und im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes 
verarbeitet. 

 
2. Jedes Mitglied hat das Recht auf 

 Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

 Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind, 

 Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich weder deren Rich-
tigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt, 

 Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzu-
lässig war. 
   

3. Dem Vorstand ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur 
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Drit-
ten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über ein 
Ausscheiden der Mitglieder des Vorstandes weiter. 
Der Vorstand ist berechtigt, personenbezogene Daten an die übergeordneten Sportorga-
nisationen weiterzugeben, soweit diese für die Verfolgung der Vereinsziele und für die 
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich ist. 

 
4. Bilder von Mitgliedern, die im Rahmen von Tätigkeiten und im Rahmen von Veranstaltun-

gen des Vereins aufgenommen wurden, dürfen archiviert und für Zwecke der Berichter-
stattung und Werbung, auf den Internetseiten, in Presseberichten und Publikationen des 
Vereins verwendet werden. Dies gilt auch über die Vereinszugehörigkeit hinaus. 

 


